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Vertrag zur Ausleihe eines Musikinstruments  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Leihbedingungen: 
 Das Instrument wird für die Dauer eines Jahres ausgeliehen. Auf Wunsch kann eine 

Verlängerung vereinbart werden. 

 

 Instrument und Zubehör sind sachgemäß und pfleglich zu behandeln. Bei Schäden die 

während der Überlassung entstehen oder bei Verlust trägt der Leihnehmer die Kosten für 

Reparatur, Erneuerung oder Ersatz. Bei höherwertigen Instrumenten empfehlen wir daher 

eine Musikinstrumentenversicherung abzuschließen.  

 

 Reparaturen dürfen nur von Firmen durchgeführt werden, die der Förderverein benannt hat.  

 

 Instrument und Zubehör dürfen nicht an Dritte (z.B. Lehrer der Musikschule oder Schüler) 

weitergegeben werden. 

 

 Das Instrument wird erst nach Überweisung der Leihgebühr für das jeweilige Schuljahr 
ausgehändigt: Verein der Freunde und Förderer der Musikschule der Stadt Bad Honnef e.V. - 
Kreissparkasse Köln, IBAN: DE23 3705 0299 0000 4639 50 BIC: COKSDE33XXX 

 
 

NAME DES ENTLEIHERS 

 

MUSIKINSTRUMENT/ZUBEHÖR 

 

EMAIL 

 

ADRESSE 

 

TELEFON 

 

MONATLICHE LEIHGEBÜHR € 8,- /€ 12,- / € 14,- 
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Hiermit erkenne ich den Leihvertrag an: 

 

 

    Ort/Datum                                                                             Unterschrift (Erziehungsberechtigte/r) 

 

Bei der Rückgabe des Instruments muss dieser Vertrag vorgelegt werden! 

 

Das Instrument wurde am _________________ in ordnungsgemäßem Zustand zurückgegeben. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


